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,Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (187 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Sdtaffung von 
Auffangorganisationen gemäß Artikel 26 § 2 
des Staatsvertrages,· BGBl. Nr. 152/1955 

(Auffangorganisationengesetz). 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll <in erster 
Linie dokumentieren, ,daß österreich di,e ihm 
durch den Staatsvertrag auferlegten Verpflichtun~ 
gen genau hefolgt. Wie aus dem in den Er
läuternden Bemerkungen wörtlich ahgedruckten 
Artikel 26 § 2 des Staatsvertrages ~ entnehmen 
ist, ist Österreich verpflichtet, die nicht recht-

. zeitig zur Rückstellung begehrten entzogenen 
Vermögen einer oder mehreren AuHangorgani
sationen, spätestens 18 Monate nach II?-krafttr,e
ten des Vertrages, zu übertragen. Diese über
tragung soll mit ,dem voriliegenden Gesetze er
folgen, und- zwar mit 26. Jänner 1957, das ist der 
Tag, an dem diese 18 Monate ahlaufen. An
sprüche allerdings können auf Gru?,d dies!es Ge
setzes noch 'nicht erho'ben werden; vielmehr müs
sen die entsprechenden Grundlagen erst im Wege 
der Gesetzgebung, !\lnd zwar voraussich~lich durch 
mehrere Gesetze, geschaffen wel"den, da es sich ja 
nicht nur um Ansprüche nach den bisher erschie
nenen Rüdutellungsgesetzen handelt, sondern 
auch noch andere Ansprüche erhoben werden 
dürften. 

Es handelt sich also hier um ein ähnliches Pro
grammgesetz wie das sogenannte Nichtigkeits
gesetz (BGBL Nr. 106/1946), auf dem dann die 
späteren Rückstellungsges,etze beruhten. 

Ein großer Te~l der Bestimmungen der vor
liegenden Regierungsvorlage ist mit llI\lr kleinen 
~nderungen dem Entwurfe des 5. Rückstellungs
anspruchsgesetzesentnommen, das dem National
rat zuletzt in der VII. Gesetzg,ebungsperiode 
(34 der Beilagen) vorgelegt worden ist. 

Machunze 
Berichterstatter 

Die weiteren Gesetze werden aher wohl in 
Bälde nachfolgen müssen, da die Organisationen 
der im Inlande wohnenden politisch Verfolgten 
die Schaffung solcher Gesetze bereits dringendst 
urgiert haben, da sie ,daraus Hilfe und Unter
stützung für jene Verfolgungsopfer erwarten, die 
im IniLande wohnen. Für die ausländischen Opfer, 
die einer' gewissen Hilfe bedürfen, ist bereits 
durch das Hilfsfondsgesetz Vorsorge getroffen 
worden. Bezüglich der auf Grund des Artikels 26 
§ 2 des Staatsvertrages .einlaufenden Mittel hat 
der Staatsvertrag vorgesehen, daß eine Trans
ferierung ins Ausland nicht verlangt werden darf . 
Diese Mittel kämen also den inländischen Opfern 
zugute, und zwar neben den ihnen jetzt schon 
zugestandenen Bezügen aus dem Opferfürsorge
gesetz und den anderen Sozialgesetzen. 
. Wie hoch aller,dings diese Mittel sein weroen, 

kann erst in einem späteren Zeitpunkte ermessen 
werden, da die Schätzungen ungemein auseinan
dergehen;.die Roegierungsvorlage sieht daher auch 
hiefür eine besondere gesetzliche Regelung vor, 
die aillerdings erst viel später als die oben be
sprochene Regelung der Erhebung der Ansprüche 
erfolgen kann. 

Der Finanz- I\lfld Budgetausschuß hat die Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung vom 26. Feber 
1957 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Finanzen Dr. Kam i t z beraten und nach einer 
Wortmeldung des Ahgeordneten,Dr. G re dl e r 
unverändert ang·enommen. . 

Der Finanz- lind Buagetausschuß stellt somit 
den An t ra 'g, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregiel1ung vOl"gdegten Gesetzentwurf 
(187 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 26. Feber 1957 

Prinke 
Obmannstellvertreter 
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